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Absenzen- und Disziplinarordnung der 
kantonalen Mittelschulen

Vom 7. September 2012 (Stand 1. August 2012)

Die Mittelschulkonferenz der kantonalen Mittelschulen des Kantons Solo-
thurn
gestützt auf § 11 Absatz 2 des Mittelschulgesetzes vom 29. Juni 20051) und 
§ 14 Absatz 2 der Mittelschulverordnung vom 10. Dezember 20012)

beschliesst:

1. Allgemeines

§  1 Zweck
1 Diese Ordnung regelt die Grundsätze des Absenzen- und Disziplinarwe-
sens der kantonalen Mittelschulen einschliesslich der von ihnen geführten 
Sekundarschulen P.

§  2 Ausführungsbestimmungen
1 Die Schulen erlassen ihre Ausführungsbestimmungen je in einem eigenen 
Reglement.

§  3 Abgabe der Absenzen- und Disziplinarordnung
1 Die Absenzen- und Disziplinarordnung und die dazugehörigen Reglemen-
te sind den Schülern und Schülerinnen zu Handen der Eltern zu Beginn der 
Schulzeit sowie den Lehrpersonen abzugeben.

2. Absenzen, Dispensationen, Entschuldigungen

§  4 Absenzen
1 Jedes Fernbleiben von einer Unterrichtsstunde, einer Klausur oder Nach-
holklausur  oder  von  einer  anderen  obligatorischen  Veranstaltung  der 
Schule gilt als Absenz.
2 Absenzen sind grundsätzlich entschuldigungspflichtig.
3 Absenzen, für welche weder eine Dispensation noch eine rechtzeitig vor-
gewiesene und als begründet anerkannte Entschuldigung vorliegt, gelten 
als unentschuldigt.
4 Die Schule legt fest, wer für die Kontrolle des Absenzenwesens einer Klas-
se zuständig ist.

1) BGS 414.11.
2) BGS 414.113.
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5 Jede Lehrperson stellt zu Beginn der Unterrichtsstunde die Präsenz fest 
und trägt die Absenzen und Verspätungen ins Klassenbuch bzw. in das für 
bestimmte Fächer verwendete Absenzenbuch ein.
6 Entschuldigte und unentschuldigte Absenzen werden im Zeugnis einge-
tragen.
7 Wer innerhalb eines Schuljahres mehr als 150 entschuldigt und/oder un-
entschuldigt versäumte Lektionen aufweist, kann nicht in die nächsthöhere 
Klasse eintreten bzw. wird nicht zu den Abschlussprüfungen zugelassen. 
Über Sonderfälle entscheidet die Schulleitung.
8 Versäumte  angekündigte  Klausuren  und  Nachklausuren,  für  die  eine 
rechtzeitig  vorgewiesene und als  begründet  anerkannte  Entschuldigung 
vorliegt, müssen grundsätzlich nachgeholt werden. Die Fachlehrperson be-
stimmt den Termin und die Art der Nachklausur. Jede unentschuldigt ver-
säumte angekündigte Klausur bzw. Nachklausur wird mit der Note 1 be-
wertet.

§  5 Dispensationen
1 Alle  voraussehbaren  Absenzen  müssen  im  Voraus  schriftlich  gemeldet 
und von den zuständigen Personen bewilligt bzw. visiert werden, ansons-
ten gelten diese Absenzen als unentschuldigt.
2 Die Schulen legen das Vorgehen bei Dispensationsgesuchen fest und defi-
nieren, welche Gründe zu einer Dispensation berechtigen.
3 Dispensationen für Anlässe von abteilungsübergreifenden Schülervereini-
gungen regelt die Schulleitung.
4 Für Erwerbstätigkeit, Fahrunterricht, praktische und theoretische Führer-
prüfungen, Schularbeiten und Ausdehnung der Ferien wird grundsätzlich 
keine Dispensation erteilt.

§  6 Entschuldigungen
1 Für jede Absenz, für die keine Dispensation vorliegt, ist die Entschuldi-
gung unter Angabe des Grundes ins Absenzenheft einzutragen und vom 
Inhaber  bzw.  der  Inhaberin  der  elterlichen  Sorge  oder  dem  mündigen 
Schüler bzw. der mündigen Schülerin zu unterzeichnen.
2 Der Schüler bzw. die Schülerin weist die Entschuldigung unmittelbar nach 
der Rückkehr  zur Schule,  spätestens  aber innert zwei  Wochen nach der 
Rückkehr  zur Schule, der zuständigen Lehrperson bzw. den zuständigen 
Lehrpersonen vor. Diese bestätigt die Kenntnisnahme mit ihrem Zeichen. 
Die Zuständigkeit richtet sich nach dem ergänzenden Absenzen- und Diszi-
plinarreglement der Schule.
3 Dauert eine Krankheit länger als 3 Tage, hat der Schüler bzw. die Schüle-
rin spätestens am vierten Tag die Klassenlehrperson zu benachrichtigen.
4 Für jede krankheitsbedingte Absenz kann die Fachlehrperson nach Ab-
sprache mit  der  Klassenlehrperson  ein  Arztzeugnis  verlangen.  Kann der 
Schüler bzw. die Schülerin das verlangte Arztzeugnis nicht beibringen, so 
gilt die Absenz als unentschuldigt.
5 Absenzen wegen Verschlafens oder aus Nachlässigkeit gelten pro Semes-
ter einmal als entschuldigt, jedes weitere Mal als unentschuldigt.

2



414.481
§  7 Verspätetes Antreten des Unterrichts
1 Sämtliche Verspätungen sind im Klassenbuch einzutragen. Liegen triftige 
Gründe vor, z.B. Zugsverspätung, wird die Verspätung von der Fachlehr-
person unter Angabe des Grundes durch Eintrag ins Klassenbuch entschul-
digt. Für die richtige Eintragung bzw. die Entschuldigung ist der Schüler 
bzw. die Schülerin verantwortlich.
2 Die Klassenlehrperson führt Buch über die Verspätungen.
3 Die Folgen wiederholter selbst verschuldeter Unpünktlichkeit eines Schü-
lers  bzw. einer  Schülerin werden in den Ausführungsbestimmungen der 
Kantonsschulen Solothurn und Olten geregelt.

3. Verhalten auf dem Schulareal sowie bei 
schulischen Veranstaltungen

§  8 Beeinträchtigung des Schulbetriebs
1 Jede Beeinträchtigung des Schulbetriebs  ist  untersagt.  Die Schüler  und 
Schülerinnen haben sich an die Anordnungen der Schule, insbesondere an 
die Hausordnung, zu halten.
2 Audio- und Videoschnitte sowie Fotografien während des Unterrichts sind 
ohne ausdrückliche Genehmigung der Lehrperson untersagt.

§  9 Rauchen
1 Das Rauchen ist in sämtlichen Schulräumlichkeiten sowie während jeder 
schulischen  Veranstaltung  verboten.  Ausnahmen  ausserhalb  des  Hauses 
sind möglich; darüber entscheidet die Schulleitung.

§  10 Alkohol und Drogen
1 Die Verbreitung und/oder der Konsum von Alkohol und Drogen sind auf 
dem gesamten Schulareal sowie während jeder schulischen Veranstaltung 
verboten. Über Ausnahmen beim Alkoholkonsum bei speziellen Veranstal-
tungen entscheidet die Schulleitung oder eine jeweils von dieser hierzu er-
mächtigte Lehrperson.

§  11 Gewaltandrohung und -anwendung
1 Jede  Form  von  physischer  und  psychischer  Gewaltandrohung  oder 
Gewaltanwendung ist untersagt.

§  12 Sachbeschädigungen
1 Jede mutwillige Art von Sachbeschädigung ist verboten.
2 Bei  Sachbeschädigungen  wird  der  Verursacher  bzw.  die  Verursacherin 
haftbar gemacht.
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4. Massnahmen

§  13 Art der Massnahmen und Zuständigkeit
1 Gegen Schüler und Schülerinnen, die gegen die Bestimmungen dieser Ab-
senzen- und Disziplinarordnung oder gegen die Hausordnung verstossen, 
sich unlauter  verhalten oder den Schulbetrieb sonstwie beeinträchtigen, 
können folgende Massnahmen ergriffen werden:
a) durch die Lehrperson:

1. mündliche oder schriftliche Ermahnung;
2. Wegweisung aus der Unterrichtsstunde;
3. zusätzliche Hausarbeit;
4. zusätzliche Arbeit in der Schule;
5. verminderte  Note  bei  Einzelarbeiten oder  Rückweisung der 

Arbeit bei unlauterem Verhalten;
6. Zeugniseintrag wegen mangelhaften Betragens im betreffen-

den Fach.
b) durch das zuständige Konrektorat:

1. schriftlicher Verweis;
2. zusätzliche Hausarbeit;
3. zusätzliche Arbeit in der Schule;
4. Geldbussen bis zu 100 Franken.

c) durch die Klassenkonferenz:
1. schriftlicher Verweis;
2. Zeugniseintrag wegen mangelhaften Betragens;
3. Androhung der Wegweisung von der Schule (Ultimatum);
4. Antrag auf Wegweisung von der Schule an das Departement 

für Bildung und Kultur nach vorangegangener Androhung;
5. vorläufiger  Ausschluss  vom Unterricht,  nachdem die  Konfe-

renz  dem Departement  für  Bildung und Kultur  Antrag  auf 
Wegweisung von der Schule gestellt hat.

d) durch die Schulleitung:
1. Androhung der Wegweisung von der Schule (Ultimatum);
2. Antrag auf Wegweisung von der Schule an das Departement 

für Bildung und Kultur nach vorangegangener Androhung;
3. vorläufiger Ausschluss vom Unterricht, nachdem die Schullei-

tung dem Departement  für  Bildung und Kultur Antrag auf 
Wegweisung von der Schule gestellt hat;

4. Einreichung  von  Strafanzeige  bei  Verdacht  des  Vorliegens 
strafrechtlicher  Tatbestände und Geltendmachung von zivil-
rechtlichen Forderungen.

e) durch das Departement für Bildung und Kultur:
1. Wegweisung von der Schule auf Antrag der Klassenkonferenz 

oder der Schulleitung aufgrund einer zuvor ausgesprochenen 
Androhung;
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2. Wegweisung von der Schule auf Antrag der Klassenkonferenz 

oder der  Schulleitung ohne vorangegangene Androhung in 
Fällen, in denen das Verbleiben des Schülers bzw. der Schüle-
rin  im  Unterricht  aufgrund der  Umstände  der  Schule  nicht 
mehr zumutbar ist.

2 Vor der Androhung der Wegweisung von der Schule und vor der Weg-
weisung sind der Schüler oder die Schülerin und bei Unmündigen die Inha-
ber der elterlichen Sorge anzuhören.
3 Die Androhung der Wegweisung von der Schule sowie die Wegweisung 
ist den Inhabern der elterlichen Sorge anzuzeigen.
4 Die Androhung der Wegweisung von der Schule ist gleichzeitig mit der 
Eröffnung dem Departement für Bildung und Kultur schriftlich mitzutei-
len; sie ist ins nächste Zeugnis einzutragen.

5. Rechtspflege

§  14 Einwendungen
1 Gegen Massnahmen der Lehrperson können beim zuständigen Konrekto-
rat Einwendungen vorgebracht werden.

§  15 Beschwerde
1 Gegen  Verfügungen  des  Konrektorats,  der  Klassenkonferenz  oder  der 
Schulleitung kann innerhalb von 10 Tagen beim Departement für Bildung 
und Kultur Beschwerde eingereicht werden.
2 Entscheide des Departements für Bildung und Kultur können innerhalb 
von 10 Tagen an das Verwaltungsgericht weitergezogen werden.

Genehmigt vom Departement für Bildung und Kultur mit Verfügung vom 
7. September 2012.
Inkrafttreten am 1. August 2012.
Publiziert im Amtsblatt vom 14. September 2012.
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